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Auftrag, Vorgehen und Umsetzung  
 
 
Gemäss §203, §209 und §211 des Planungs- und Baugesetzes des Kantons Zürich muss jede 
Gemeinde ein Natur - und Landschaftsinventar erstellen. Dieses enthält die wichtigsten Naturob-
jekte und Biotope. Heimat - und architekturhistorische  Objekte sind Gegenstand eines separaten 
Inventars. 
 
Auftraggeber : Gemeinderat Dietlikon  

Erstellung: Stiftung für Wirtschaft und Ökologie SWO  
 Im Schatzacker 5, 8600 Dübendorf 
 Thomas Winter und Nadine Kaspar 
 
 
Sinn und Zweck des Inventars  

Ein Naturschutzinventar ist das Ergebnis einer Bestandsaufnahme und stellt eine exakte Über-
sicht der Naturobjekte und Biotope der Gemeinde dar. Es umfasst Schutzziele, parzellenscharfe 
Abgrenzung, aktuelle Gefährdung sowie Erhaltungs - und Pflegemassnahmen. Es bildet eine we-
sentliche Grundlage für die kommunale Naturschutzarbeit und di ent als behördenverbindliches 
Planungsinstrument. Das Inventar soll aufzeigen: 

o Wo sich die schützenswerten Landschaftsabschnitte und Biotope befinden  

o Was die Biotope auszeichnet und durch welche Faktoren sie gefährdet sind  

o Mit welchen Massnahmen die Biotope erhalten, sachgerecht gepflegt und  vernetzt wer-
den können 

 
 
Vorgehen und Umsetzung  

Erhalt und Schutz der Biotope erfolgen in erster Linie nach §18c Natur - und Heimatschutzgesetz 
(NHG) durch Pflegevereinbarungen mit Bewirtschaftern und Grundeigentüm ern, wobei auch ein 
sachgerechter Unterhalt sichergestellt werden muss. Eine angemessene Entschädigung von Er-
tragsausfällen beziehungsweise für Arbeiten ohne rentablen Ertrag dient als wirtschaftlicher An-
reiz für die Betroffenen. Grundlage dafür sind die D irektzahlungsverordnung des Bundes und 
die Abgeltungsrichtlinien des Kantons Zürich, wie auch Entschädigungsleistungen (kommunale 
Reglemente) der Gemeinden.  
Zur Erreichung der Schutzziele genügen die ehemals privatrechtlichen Bewirtschaftungsverein-
barungen nicht. Gemeinden sind deshalb aufgefordert, Ertragsausfälle und Arbeitsmehraufwän-
de über angemessene Leistungsentschädigungen abzugelten. Wenn Pflegevereinbarungen 
nicht zustande kommen und die Schutzziele mit privatrechtlichen Vereinbarungen nicht erreic ht 
werden können, ist der Erlass von Schutzverfügungen oder Verordnungen notwendig. Somit 
wird die Umsetzung grundeigentümerverbindlich.  
Laut §13 Raumplanungsgesetz hat jeder Nutzungsplan Schutzzonen zu beinhalten, wobei der 
Kanton ergänzende Schutzmassnahmen erheben kann. 
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A. Einführende Grundlagen  
 
 

1 Landschaftswandel  

Das vorliegende Inventar soll als Entscheidungsgrundlage für die definitive Festlegung von 
schützenswerten Objekten durch den Gemeinderat dienen. Es beruht auf der Beurteilung der 
ökologischen und landschaftlichen Wert e der noch vorhandenen Objekte.  
 
Die Gemeinde Dietlikon durchlief in den letzten Jahrzehnten die für den Kanton Zürich typische 
Raumentwicklung. Noch vor 50 Jahren war das ehemalige Bauerndorf reich an vielfältigen ge-
pflegten Landschaften, nicht zuletzt wegen einer rücksichtsvollen, nachhaltigen Landwirtschaft. 
Dietlikon war besonders für die vielen Hochstammobstgärten bekannt, für welche die südexpo-
nierten, sanften Hügellandschaften de s Gemeindegebietes ideale Bedingungen boten. Durch 
die zunehmende Mechanisierung und Intensivierung der Landwirtschaft einerseits und die rege 
Bautätigkeit andererseits hat sich die Ortschaft stark gewandelt. Die ausgedehnten Obstgärten 
wurden beseitigt, H ecken und Feldgehölze verschwanden weitgehend. Waldränder wurden be-
gradigt, Sträuchersäume entfernt, Blumenwiesen gedüngt und Feuchtwiesen entwässert. Die 
Bäche wurden eingedolt oder begradigt. Diese lebensfeindlichen Landschaftsveränderungen er-
folgten in einem sehr kurzen Zeitraum und beeinträchtigen folgende Faktoren:  

o Vielfalt der Tier - und Pflanzenwelt 

o Ökologisch überlebensfähige Landschaften mit reichen Naturressourcen  

o Wasserhaushalt: Wasserreserven in Trockenzeiten, ausgeglichene Grundwasserverhält-

nisse, Hochwasserretension und gesunde Trinkwasserreserven 

o Stabiles, lebensfähiges und ohne chemische Hilfsmittel nutzbares Bodengefüge  

o Erlebnis- und Erholungswert der Naherholungsräume  

o Geomorphologisch und kulturhistorisch einsehbare Landschaftsstrukturen  

 

 

Abbildung 1: Die Entwicklung der Natur - und Kulturlandschaftsflächen in der Schweiz seit 1860 (Darstellung der SWO: 2012). 
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Folgen dieser schnellen Entwicklung sind die Abnahme naturnaher Landschaften und ökologi-
scher Ausgleichsflächen sowie die Fragmentierung von Habitaten und ganzer Ökosysteme. Da 
die Aktionsradien wandernder Tierarten, wie beispielsweise der Gelbbauchunke oftmals gerin-
ger sind als die Distanzen zwischen diesen Inselbiotopen, drohen viele Arten auszusterben.  

Die massive Verarmung unserer einheimischen Tier- und Pflanzenwelt, die mit dem anhaltenden 
Lebensraumverlust einhergeht, wird noch zusätzlich durch Dünger - und Pestizideinsatz in der 
Landwirtschaft gefördert. Ökologischen Ausgleichsräumen, die keiner direkten Einwirkung von 
chemischen Hilfsstoffen unterstehen und deshalb Rückzugsbiotope darstellen, kommt daher 
grosse Bedeutung zu. Dazu gehören rücksichtsvoll bewirtschaftete Landwirtschaftsflächen wie 
Magerwiesen, extensive Weiden, Nass- und Trockenstandorte sowie Obstgärten. Hinzu kom-
men, oft mehr geduldet als geachtet, Teiche und Weiher, naturnahe Bachläufe, Einzelbäume 
und Hecken mit Krautsäumen. All diese Landschaftsstrukturen sind für eine vielfältige Tier - und 
Pflanzenwelt und für eine überlebensfähige, intakte Landschaft  unentbehrlich und für künftige 
Generationen zu erhalten . 

 

1.1 Biodiversität unserer Landschaften: Früher ® Heute ® Zukunft  

Was bedeutet Biodiversität?  

«Biodiversität» bezeichnet die gesamte Vielfalt des Lebens von den Genen über die Arten bis zu 
den Landschaften. Weltweit existieren unzählige Tier - und Pflanzenarten, alleine ein Schweizer 
Buchen-Naturwald weist etwa 5000 verschiedene Arten auf. Viele dieser Lebewesen sind auf ir-
gendeine Weise miteinander verbunden oder voneinander abhängig. Stirbt ein e Art aus, hat 
dies unvorhersehbare Folgen für viele andere Arten und auch den Menschen. Eine hohe Bio-
diversität ist ein Indikator für eine gut vernetzte, intakte und ressourcenreiche Landscha ft.  

 

Nutzen der Biodiversität  

Dass die Artenvielfalt nicht verlo ren geht, ist unter anderem aus folgenden Gründen entschei-
dend:  

o Sie sichert die verschiedenen elementaren Nahrungsmittel  

o Sie liefert Rohstoffe, zum Beispiel Wirkstoffe für Medikamente  

o Sie reguliert Nährstoffkreisläufe, das Klima und die Luftqualität  

o Sie schützt vor Erosion und Hochwasser und bildet Trinkwasser  

o Sie dient als Erholungsraum und sichert Bildungsinhalte  

 

Bedenklicher Rückgang in unserer Zeit 

Die Natur hat sich seit der Industriellen Revolution stark gewandelt: Zwischen 1900 und 1990 
nahm die Fläche der Auenlandschaften um 36%, die der Moore um 82% und jene der Trocken-
wiesen und -weiden gar um 95% ab. Dadurch wurden die von diesen Lebensräumen abhängi-
gen Tier- und Pflanzenarten stark dezimiert.  
In den letzten 20 Jahren konnten die Flächenverlus te bei Auen und Mooren zwar gebremst 
werden, Fläche der extensiven Trockenwiesen und -weiden ist aber weiterhin abnehmend. Be-
sonders die Qualität dieser Lebensräume nimmt ab. So trocknen beispielsweise Feuchtgebiete 
und Moore durch die noch vorhandenen Dra inageleitungen zunehmend aus. Das Verschwinden 
von Biotopen bedeutet nicht nur ein Lebensraumverlust für Pflanzen und Tiere: Das Fehlen ein-
zelner Biotope hat auch Auswirkungen auf angrenzende Lebensräume und stört das natürliche 
Gleichgewicht als Ganzes! 
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Die Biodiversität ist ein öffentliches Gut, von dem alle profitieren und abhängig sind. Durch 
kurzsichtige Ressourcennutzung können zwar maximale Erträge erzielt werden, was jedoch 
meist zu Lasten der Umwelt geschieht. Die ökologischen Systeme reagieren v erzögert auf die 
Belastung und Degradierung durch den Menschen, die meisten Schäden werden erst viel später 
sichtbar und betreffen künftige Generationen. Biodiversität und Landschaften müssen deshalb 
flächendeckend erhalten und geschützt werden, um wirtsch aftliche, soziale und ökologische  
Nachhaltigkeit zu garantieren.  
 

1.2 Vernetzung als wichtiges Ziel der Landschaftsplanung  

Durch die oft unkontrollierte Entwicklung der Siedlungsgebiete wurde die Landschaft zerschnit-
ten, Strassen und Siedlungen stellen für viele Arten ein unüberwindbares Hindernis dar. Tier-
wanderungen werden verunmöglicht und viele Arten zurückgedrängt. Aus diesem Grund sollten 
Architekten und Bauherren verpflichtet werden, ökologische Ausgleiche und Vernetzungskorri-
dore zu schaffen. Das entscheidende Gestaltungsziel ist dabei die Realisierung  selbsterhalten-
der Ökosysteme, die nur Lenkungseingriffe benötigen und die natürliche Vernetzung in einer 
Landschaft wiederherstellen. 
 
Als wirkungsvollste Massnahme im Siedlungsraum gilt die Renaturierung der Wiesen und Rasen 
im Wohngebiet: Die Schweizer Steilrasenfläche ist einige tausend Hektare grösser als alle kom-
munalen und kantonalen Schutzgebiete zusammen. Diese naturfeindlich gepflegten Rasenflä-
chen können sich zu einem Netzwerk artenreicher Blumenwiesen höchster Güte wandeln und 
gleichzeitig die Attraktivität des Wohnraumes steigern. Attraktives Siedlungsgrün soll mit seiner 
Erholungsqualität bedrängte Naturschutzgebiete ergänzen und entlasten. Damit werden auch 
Massenströme von Erholungssuchenden in sensible Landschaftsräume reduziert. 
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2 Detailbeschrieb des Naturschutzinventars  

 
2.1 Einführung  

Mit einem Naturschutzinventar gemäss dem Planungs - und Baugesetz von 1975 (§203, §208 
und §209) wird versucht, die übriggebliebenen naturnahen Landschaftselemente mit ihrer Flora 
und Fauna zu erfassen. Da in einem Inventar nur Teilflächen erfasst werden, die Artenvielfalt 
aber auch von der Gesamtsituation der Landschaft abhängig ist, müssen Gestaltungs - und Ent-
wicklungsmöglichkeiten im grösseren Rahmen berücksichtigt werden. Das Inventar soll alle 15 
Jahre ergänzt werden. Die Feldaufnahmen für dieses Inventar wurden jeweils in den Sommer-
monaten 2010 bis 2012 vorgenommen.  
 
 
Inhalt  
Für jedes Objekt wurde ein Objektblatt erstellt, welches mit Fotos und Detailplan illustriert ist. 
Zusätzlich werden Gestaltungs- und Pflegemassnahmen zur Erhaltung und zur Aufwertung der 
einzelnen Objekte empfohlen (Pflegepläne). Jeder Objekttyp wurde mit einem Index (erste 
Zahl) versehen und die Objekte jeweils fortlauf end nummeriert (zweite Zahl ). Beispiel: Objekt 
2.1: Feuchtstandort (Typ 2), südöstlicher Ägertwald (Objekt Nummer 1).  
 
 
2.2 Naturschutzobjekte  

 Folgende Naturschutzobjekt -Typen wurden erfasst und im Detail beschrieben:  

1. Trockenstandorte  

2. Nassstandorte und stehende Gewässer  

3. Hecken und Gehölze  

4. Obstgärten  

5. Einzelbäume und Baumgruppen  

6. Fliessgewässer  

7. Schützenswerte Landschaftsabschnitte und Geomorphologie  

 
 
2.3 Bewertungskriterien  

 Für die Auswahl, Beurteilung und Bewertung wurden folgende Kriterien berücksichtigt:  

o Restbestände von naturschutzwürdigen Lebensraumtypen mit Erweiterungspotential 

(§203, §209, §211 Planungs- und Baugesetz Kanton Zürich) 

o Nachbarschaft von anderen Lebensraumtypen, mit denen eine Vernetzung noch mög-

lich ist 

o Erreichbarkeit und  Sichtbarkeit 

o Geologische Gegebenheiten mit den zugehörigen Pflanzen - und Tierarten 

o Objektgrösse  

o Vorkommen seltener Pflanzen und Tiere 

o Möglichst geschützte Lage (abseits von Verkehr, starkem Erholungsdruck und intensiver 

Landwirtschaft) 
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2.4 Bewertung  

Im vorliegenden Inventar werden die Objekte zweimal bewerte t: Der Situationswert gibt die 
Bedeutung des Objektes in der Landschaft an. Je wertvoller das Objekt, desto besser ist es mit 
der Umwelt vernetzbar respektive umso vernetzter und funktionstüchtiger is t die Landschaft. Ein 
Feuchtgebiet beispielsweise ist dann äusserst wertvoll, wenn es von möglichst natürlich gehal-
tenen Wäldern, Wiesen und Bächen umgeben ist und die Ar ten sich so ausbreiten können. Die 
Bewertung erfolgt durch den Inventarschreiber, der mit Fachwissen und Erfahrung nach einer 
Besichtigung entscheidet, wie bedeutend das Objekt für die Landschaft als Ganzes ist.  

Der Objektwert  hingegen beschreibt, wie wertvoll das Objekt a n sich ist. Dabei werden unter 
anderem Grösse und Artenreichtum berücksichtigt (siehe 2.3 Bewertungskriterien). Die Bewer-
tung der Objekte erfolgt anhand eines Bewertungsschlüssels (Abbildung 2): Es werden die je-
weils relevanten Kriterien betrachtet und je nach Eigenschaften Punkte vergeben. Der 
Objektwert ergibt sich a us der Summe der bewerteten Kriterien. Die Bewertung führt dann zum 
ökologischen Wert des Landschaftselements:  

 

Äusserst wertvoll  
Herausragende Standortqualität und für diese Region einzigartige Bio-

diversität; Objekte von regionaler oder sogar nationaler B edeutung  

Sehr wertvoll  

Grössere, vielfältige Gebiete, teils mit seltenen Pflanzen oder Tieren und 

für die Gemeinde Dietlikon von besonderer Bedeutung. Grosse, reich 

strukturierte Lebensraumtypen mit einmaligem Vorkommen in der Ge-

meinde 

Wertvoll  
Für viele Pflanzen und Tiere bedeutende und für eine ausgeglichene 

Landschaft wichtige, mittlere bis grössere Gebiete  

Bemerkenswert  

Kleine, artenarme, nichts Ausserordentliches enthaltende Objekte, wel-

che aber durchaus schutzwürdig und vor allem wichtige Trittstei ne im 

restlichen ökologischen Beziehungsnetz sind 

 
Das Inventar enthält viele Objekte, welche auf den ersten Blick nicht schützenswert erscheinen, 
wie scheinbar wertlose Fettwiesen, Teiche in schlechtem Zustand oder strukturlose Waldränder. 
Es handelt sich dabei um Objekte, die in Dietlikon äusserst rar geworden sind. Mit der Inventari-
sierung dieser Objekte soll sichergestellt werden, dass ihr Vernetzungs - und Rückführungspo-
tential ausgeschöpft wird. Die dazu notwendigen Massnahmen (Erweiterung , Aufwertung, 
Extensivierung...) werden auf den Objektblät tern beschrieben.  

Die Schutzobjekte dürfen keinesfalls nur jedes für sich allein beurteilt werden. Sie sind Teile der 
Landschaft und eines ökologischen Beziehungsnetzes. Je dichter dieses Netz ist, je mehr natur-
nahe Gebiete und Objekte vor handen sind, desto höher ist der ökologische Wert jedes einzel-
nen Objektes und der ganzen Landschaft.  

Auf Dietliker Gemeindegebiet sind die Allmend Klimm, der Trockensüdhang Runsberg, das 
Naturschutzgebiet Storchenbüel und die Feldobstgebiete Chegelächer und Breitächer als 
äusserst wertvoll bewertet worden.  
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Abbildung 2: Bewertungsschlüssel für die einzelnen Objektarten (Darstellung der SWO).  
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2.5 Juristischer Stellenwert des Inventars  

Gemäss §203, §209 und §211 Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich muss jede Gemein-
de ein Natur - und Landschaftsinventar erstellen. Die Aufnahme von Objekten in dieses Inventar 
bedeutet jedoch nicht, dass diese damit geschützt sind. Es werden lediglich deren Schutzwür-
digkei t dokumentiert und Pflegemassnahmen zur Werterhaltung empfohlen. Der tatsächliche 
Schutz der Objekte erfolgt erst durch entsprechende Massnahmen des Planungsrechts, durch 
Verordnungen und Verfügungen (§205 und §206 Planungs- und Baugesetz Kanton Zürich). Das 
vorliegende Inventar soll deshalb als Entscheidungsgrundlage für die definitive Festlegung der 
Schutzobjekte durch den Gemeinderat im kommunalen Schutzobjektinventar gemäss Planungs - 
und Baugesetz des Kantons Zürich dienen. 

Die Gemeinde hat in ihrer Tät igkeit dafür zu sorgen, dass Schutzobjekte geschont und, wo das 
öffentliche Interesse an diesen überwiegt, ungeschmälert erhalten bleiben. Weiter muss für zer-
störte Schutzobjekte soweit es möglich und zumutbar ist, Ersatz geschaffen werden (§204 Pla-
nungs- und Baugesetz Kanton Zürich). Der Eigentümer ist berechtigt, vom Gemeinwesen einen 
Entscheid über die Schutzwürdigkeit seines Grundstücks  zu verlangen und über den Umfang all-
fälliger Schutzmassnahmen informiert zu werden , wenn er ein aktuelles Interesse glaubhaft 
macht (§213 Planungs- und Baugesetz Kanton Zürich). 

Schutzobjekte sind: Trockenstandorte, Feucht - und Nassstandorte, Hecken, Gehölze, Einzel-
bäume, Baumgruppen, Park- und Gartenanlagen, Fliessgewässer, Obstgartenzonen, geomor-
phologische Objekte, Aus sichtspunkte und schützenswerte Landschaftsräume. 
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In den letzten Jahren wurde in Dietlikon der Magerwiese besondere Beachtung geschenkt. 
Die Trespenwiese macht heute grosse Flächen der Klimm, des Friedhofs und des Storchen-
büels aus. Durch artenreiche Magerwiesen steigt die Zahl der Schmetterlings - und Heu-
schreckenarten und heimische Singvögel wie der Girlitz und Stieglitz kommen zurück.  
Neophyten wie das Berufskraut und der Knöterich sind regelmässig auszureissen, um eine 
Ausbreitung zu verhindern. Die standortgerechte Pflege durch die Bauern sollte jährl ich 
kontrolliert werden.  

3 Beschreibung der schutzwürdigen Objekttypen  

 
3.1 Trockenstandorte  

Abbildung 3: Typische Trockenwiese mit Wiesensalbei (Quelle: SWO).  

Trockenstandorte sind einzigartige Lebensräume für eine Vielzahl selten gewordener Pflanzen 
und Kleintiere. Während extensiv genutzte Magerwiesen einen Reichtum an verschiedenen 
Pflanzen aufweisen, beschränkt sich die Flora einer intensiv genutzten Fettwiese auf eine kleine 
Auswahl von landwirtschaftlich produktiveren A rten. Die pflanzliche Mannigfaltigkeit der Tro-
ckenstandorte liefert Nahrung und Fortpflanzungsmöglichkeiten für viele Tiera rten. Dabei han-
delt es sich um Arten, die an trockene bis wechseltrockene, besonnte Standorte mit 
humusarmen Böden angepasst sind. 

Die verbliebenen Restbestände an Trockenstandorten und Magerwiesen sind stark gefährdet: 
Durch Beweidung oder intensive Bewirtschaftung können sie in kürzester Zeit zerstört werden, 
wobei sie ihre ursprüngliche Vielfalt an Pflanzen und Tieren einbüssen. 
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Pflege und Erhalt  

Die Artenzusammensetzung von Wiesen und Weiden ist über jahrzehntelange Nutzung ent-
standen und abhängig von der Bewirtschaftung. Damit die  Restbestände an Trockenstandorten 
und in Magerwie sen erhalten bleiben, muss auf Folgendes geachtet werden:  

o Weder Düngung noch Pestizideinsätze: nachbarlicher Düngeeinfluss durch genügend 

grosse Pufferzonen verhindern 

o keine Beweidung 

o Verhinderung von Verbuschung durch rücksichtsvo lle Schnittpflege (Abb ildung 4) 

 

 
Abbildung 4 : Schnittpflege von Trockenstandorten (Quelle: SWO).  

 
Für die Erhaltung von Magerwiesen sind der Schnittzeitpunkt und die Flächenstaffelung ebenso 
entscheidend wie eine mehrjährige Strukturvielfalt. Die Mahd hat erst nach der Blüte der selte-
nen Arten zu erfolgen; Wucherpflanzen werden jedoch vor der Blüte gemäht. Bei jedem 
Mahdeingriff werden nur die Wucherzonen gemäht, das Mahdgut wird stets a bgeführt und 
sinnvoll genutzt. Problempflanzen sowie Neophyten sind in die Kehrichtverbrennungsanlag e zu 
bringen.  
 
3.2 Nassstandorte  

Weiher, Tümpel, Riedwiesen und Moore sind Lebensräume für zahlreiche seltene Tiere und 
Pflanzen. Sie werden unter dem Begriff Feucht - oder Nassstandorte zusammengefasst. Seit 
1850 sind über 92% dieser Lebensräume in der Schweiz zerstört worden um Kulturland zu schaf-
fen oder Bauland bereitzustellen. Weiter verlandeten viele Biotope wegen der mit intensivierter 
Landwirtschaft einhergehenden Düngung und Grundwasserabsenkung. Die Torfmoore haben 
mit dem Ende der Streunutzung und  des Torfabbaus ihre wirtschaftliche Bedeutung verlore n. 
Die verbliebenen Nassstandorte sind zwar klein, biologisch aber meist reichhaltig und land-
schaftlich sehr reizvoll. Ihr hoher Erholungswert und ihre Seltenheit f undieren ihre Schutzwür-
digkeit.  
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Abbildung  5: Tümpel in Dietlikon auf der Allmend Klimm (Quelle: SWO).  

 

Pflege und Erhalt  

Damit diese wertvollen Rest -Lebensräume erhalten bleiben, sind folgenden Gestaltungs - und 
Pflegemassnahmen notwendig. Die Gemeinde hat die Pflicht, mit einem Pflegereg lement ziel-
führenden Unterhalt und Mindererträge innerhalb diesen bioökologischen Ausgleichsflächen zu 
entschädigen. 

o Schonung der Wasserfläche und der Uferzonen: gerade diese Übergangszonen weisen 
einen besonders grossen Artenreichtum an Pflanzen und Tieren auf. 

o Objektspezifische Pflege: Tümpel und kleine Teiche sind anspruchsvoller in der Pflege 
als grössere, stehende Gewässer. Sind ihre Ufer nicht steil, verlanden sie oft schon inner-
halb weniger Jahre. Eine periodische Wucherpflanzenentnahme ist stets notwendig!  

o Mähen der Riedflächen am Ende der Vegetationszeit (Herbst/Winter) zur Verhinderung 
von Selbstdüngung und Verbuschung.  

o Entbuschung von unregelmässig geschnittenen Ruderalf lächen im Winter.  

o Schaffung von Regenerations- und Pufferzonen gegen benachbarter Düngeeinfluss: Auf 
den Pflegeplänen wird die Fläche des Feuchtgebietes mit der dazugehörigen Umge-
bungsschutzzone eingetragen.  

  

In Dietlikon sind vor allem der Weiher und die zugehörige Feuchtlandschaft der Klimm, die 

Weiher im südöstlichen Ägertwald sowie im nördlichen Hardwald schützenswert. Durch re-

gelmässige Niederschläge könnten in den Weihern der Allmend und eventuellen Tümpeln 

der nahe gelegenen Kiesgruben die Gelbbauchunke, Kreuzkröte und Laubfrosch wieder an-

gesiedelt werden.  
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3.3 Hecken und Gehölze  

Hecken waren früher wichtiger Bestandteil unserer traditionellen Kulturlandschaft: Sie bildeten 
Parzellengrenzen und wurden als Einfriedungen verwendet. Sie waren wichtige Lieferanten von 
Brennholz, spezifischem Nutzholz, Heilpflanzen und vitaminreichen Wildfrüchten für die Bauern. 
In Viehzuchtgebieten wurde das gefallene Heckenlaub als Einstreu verwertet. Frisch ausgetrie-
benes Heckenlaub war zudem eine ergänzende Quelle von Raufutter.  

Heute haben die Hecken an wirtschaftlicher Bedeut ung verloren, sie erfüllen vor allem ökologi-
sche Funktionen in der Landschaft. In geneigten Lagen bilden sie mit ihrem Wurzelwerk wir-
kungsvollen Schutz gegen Erosion, indem sie wie die Wälder den Oberflächenabfluss des 
Regenwassers vermindern und speichern. Auch werden dadurch die Gewässerpegel ausgegli-
chen. Hecken bremsen den Wind und verbessern damit das Mikroklima ihrer Umgebung. Ge-
zielt angeordnet können sie zur Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktion beitragen. 
Hecken und Feldgehölze beleben das Landschaftsbild und haben deshalb einen hohen Erho-
lungswert. Weiter können mit Hecken bereits erfolgte Landschaftsschäden kaschiert werden . 

 

 
Abbildung 6: Typische Baumhecke im Herbst an der Dietlikerstrasse (Quelle: SWO).  

 
In der intensiv genutzten Landschaft des Mittellandes ist die ökologische Funktion der Hecken 
als Ausgleichsraum von hoher Wichtigkeit. Hecken und Gehölze sind neben den Wäldern und 
den seltenen Feucht- und Trockengebieten die letzten naturnahen Biotope auf kleinstem Raum. 
Sie werden nicht intensiv genutzt und bieten deshalb Lebensraum für Tiere und Pflanzen, die 
sonst dem Druck der Intensivlandwirtschaft weichen müssten. Für viele bedrohte und gefährde-
te Arten (vor allem Käfer, Kleinsäuger und Vögel) bilden sie die existentielle Lebensgr undlage. 
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Eine Landschaft mit Hecken und Gehölzen kann etwa gleich viele Tierindividuen enthalten wie 
eine ausgeräumte Landschaft, aber bis zu zwanzigmal mehr Tierarten. Durch diese Vielfalt ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass eine Art zum Kulturpflanzenschädling wird viel geringer. Sehr viele He-
ckenbewohner sind zudem Räuber und leisten einen Beitrag an die gewünschte Schädlings -
bekämpfung, während viele Bewohner der Fettwiesen und Äcker Pflanzenfresser sind. Auch bie-
ten Hecken vielen Boden tieren einen Lebensraum, wo sie sich vermehren und entwickeln kön-
nen um dann die umliegenden Flächen zu besiedeln. Viele dieser Arten können unter intensiv 
bewirtschafteten Ackerflächen wegen der starken Bodenbearbeitung, Düngung und Pesti-
zidanwendung nicht überle ben. 

Die mehrschichtige Baumhecke ist die ökologisch wertvollste Hecke, welche verschiedene 
Pflanzenschichten enthält und somit vielen Tieren Lebensräume bietet. Doch auch reine 
Strauchhecken erfüllen wichtige ökologische Aufgaben, besonders wenn s ie viele Dornensträu-
cher enthalten und eine breite Saumzone haben.  

 

 

Pflege und Erhalt  

Hecken brauchen im Allgemeinen wenig Pflege, welche je nach Artenbestand variiert. Periodi-
sches, abschnittweises und selektives Verjüngen der Hecken und der Buschsäume von Gehölzen 
ist für ihre optimale Funktion eine elementare Voraussetzung.  

o Bei Baumhecken genügt abschnittweises Schneiden und Verjüngen  

o Bei Strauchhecken müssen die Sträucher auch gegen oben gestutzt werden, wobei es 
auf die Strauchart ankommt, ob sie zurückgeschnit ten oder auf den Stock gesetzt wer-
den müssen 

o Im Krautsaum (Saumzone) überwintern eine grosse Anzahl von Insekten. Darum sollte die 
Saumzone abschnittweise zweimal jährlich Ende Herbst gemäht werden. Das Schnittgut 
muss jedes Mal weggeführt werden  

o Hecken, die vorwiegend aus Haselsträuchern bestehen, werden ökologisch wertvoller, 
wenn sie mit Dornensträucher wie Schwarzdorn, Weissdorn, Kreuzdorn, Faulbaum und 
Hagrosen ergänzt werden  

  

Dietlikon weist nur wenige Hecken auf, entlang der alten Winterthurerstrasse  sind aber 

zwei Feldhecken am Entstehen. Ziel sollte es sein, noch mehr Hecken entlang der Felder zu 

ziehen. Durch eine bessere Vernetzung im Sandacher, auch in Zusammenarbeit mit der 

Gemeinde Wallisellen, kann die Biodiversität überdurchschnittlich gestei gert werden. Da-

für müssen Verbindungskorridore wie Magerwiesen, Sträucherinseln oder Einzelbäume in 

die Landschaft eingebracht werden (unter Anbetracht der maximalen Radien).  

Neophyten wie das Berufskraut, der Knöterich, die Robinie und der rote Hartriegel  sind re-

gelmässig mit den Wurzeln auszujäten, um eine Ausbreitung zu verhindern.  
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3.4 Obstgartenzonen  

Traditionelle Obstgärten,  wie sie in der Umgebung von Dörfern und Weilern vorkommen, sind 
als Bestandteile einer vielfältigen Landschaft aus landwirtschaftlicher wie auch aus ökologischer 
Sicht bedeutsam. Sie bereichern und prägen das Landschaftsbild und beherbergen eine vielfäl-
tige Tierwelt, insbesondere selten gewordene Vogelarten. Im Gegensatz zu den Hochstammkul-
turen sind staatlich geförderte Niederstammkulturen ökologisch problematisch und artenarm.  

 
Abbildung 7: Der Obstbaumgarten zwischen Bahnhofstrasse und Dornensteig liegt im Herzen Dietlikons und ist ein gemeindeeige-
nes Musterbeispiel für fachgerechte Pflege und Vernetzung (Quelle: SWO).  

 

Bewirtschaftungsmassnahmen  

Die Bäume müssen einem Plenterbetrieb unterstellt werden: Der Obstgarten muss kontinuier-
lich, aber mehr oder weniger einzelstammweise erneuert werden, so dass alle Altersklassen vor-
kommen. In jedem Obstgarten sollen 20 bis 30% junge Bäume stehen, damit der Bestand 
langfristig gesichert ist. Heute sind es oft nur 10%.  

Die Bodenvegetation sollte eine Dauerwies e sein, die nur ausnahmsweise mit Hofdünger inner-
halb der Kronenbereiche beschickt wird. Fettwiesen als Unterkultur können diverse Läusearten 
fördern. Zudem konkurrenziert der aufgedüngte, dichte Wurzelfilz die nährstoffarmen, tieferge-
legenen Bodenschichten. Eine optimale Düngung des Wurzelraumes ist mit der Lanzendüngung 
oder einer regelmässig erneuerten Kompostscheibe möglich.  

Die kulturhistorische, landschafts- und naturschützerische sowie agrarökologische Bedeutung 
von  Obstgärten und Streuobstbeständen rechtfertigt nicht nur die Erhaltung und Pflege der 
Rest-bestände sondern auch ihre Ausdehnung und Neuanlage. Vermehrte Unterstützung der 
Bauern, Information der Konsumenten sowie ein e Landwirtschafts- und Raumplanungspolitik, 
die sich für diese Lebensräume einsetzt, wären Voraussetzungen dazu. Hochstamm-
Obstanlagen, die kantonal nicht entschädigt werden, und deren Nutzung extensiv ist, könnten 
bei Neupflanzungen durch die Gemeinde ver gütet werden. Sinnvoll wären zudem Pflanzaktio-
nen mit Schulklassen und Vereinen. 
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3.5 Einzelbäume und Baumgruppen  

Frei in der Landschaft stehende Einzelbäume mit weit ausladender oder markanter Krone findet 
man häufig an topographisch exponier ten Stellen. Auf Hügelkuppen, inmitten grosser Felder 
oder nahe bei Bauernhäusern. Früher waren Einzelbäume selbstverständliche Dorf- und Land-
schaftselemente und mit Sagen oder geschichtlichen Ereignissen verbunden.  

Je nach Alter, Form und Standort können sie von hoher ästhetischer Bed eutung sein und einem 
Quartier oder einer Gegend Charakter verleihen. Doch Einzelbäume haben auch wichtige öko-
logische Funktionen: Das Blattwerk bindet und filtert Staub und Abgase aus der Luft, spendet 
Schatten und lässt die Luft zirkulieren. Durch Verdunstung werden  die Luft feuchtigkeit erhöht 
und Temperaturspitzen gemildert. Neben ihrer kulturhistorischen und ästhetischen Bedeutung 
für den Menschen erfüllen Einzelbäume auch wichtige ökologische Funktionen. Sie können  «In-
seln» in der Landschaft sein, die zahlreichen Kleintieren und Vögeln Nahrung, Brutstätten und 
Verstecke bieten, Sitzwarten für Mäusefänger darstellen und in Verbindung mit anderen Land-
schaftselementen Trittsteinbedeutung haben.  

Trotz ihres unbestrittenen Nutzens werden die Lebensmöglichkei ten der Bäume immer mehr 
eingeschränkt: Strassenverbreiterungen, Bodenverdi chtung, saurer Regen und Beläge im Wur-
zelbereich schmälern die Lebensbedingungen . Ein vorausschauendes Planungskonzept sollte für 
zukünftig abgehende Bäume schon Ersatzpflanzungen vorsehen und sowohl für die Landschaft 
wie auch für das Siedlungsgebiet Dietlikon zusätzliche Pflanzungen an geeigneten Stellen anre-
gen. 

  

Dietlikon war früher die Obstbaum reichste Gemeinde der Region. Diese für Dietlikon 

charakteristischen Obstgärten sind von hohem ökologischem Wert, da die oft hohlen 

Stämme einzigartigen Unterschlupf für Fledermäuse und Vögel bieten. Auch brüten viele 

Vögel im Geäst dieser Bäume, da sie von den Samen und Insekten der unter -liegenden 

Wiesen leben. 

Der Erhalt dieser Obstgärten ist somit für Mensch und Tier erstrebenswert: Die Restbe-

stände sind zu ergänzen und mit dem Umfeld zu vernetzen.  
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Abbildung 8: Markante Einzelbäume zieren das Dietliker Ortsbild (Quelle: SWO).  

 

 

 
3.6 Fliessgewässer 

Das Wasserschloss Schweiz weist dank seiner Topographie und seiner geographischen Lage ein 
dichtes Gewässernetz auf. Während Jahrtausenden bestimmten die Flüsse, Bäche und Rinnsale 
ihren Lauf selber. Heute sind praktisch alle bedeutenden Fliessgewässer in der Talsohle begra-
digt  oder verbaut. Die daraus folgende Veränderung und Verarmung des Artengefüges geht 
einher mit der Überdüngung vieler Gewässer, sodass die Selbstreinigung der Bäche und Flüsse 
gestört oder gar inexistent ist.  

Offene, natürlich  fliessende Fluss- und Bachläufe sind landschaftlich wie biologisch am wertvolls-
ten. Doch auch korrigierte, nicht eingedolte Wasserläufe haben trotz der geringeren biologi-
schen Vielfalt ökologische Bedeutung und sind als Vernetzungskorridore erhaltenswert.  Bei 
extensiver Nutzung der Uferböschungen und beidseitiger Pufferstreifen können sich Hochstau-
denriedgürtel, Feucht- und Trockenflorabestände ausbreiten.  

  

Die Gemeinde Dietlikon ist reich an freistehenden Einzelbäumen, doch nicht alle sind land-

schaftlich oder ökologisch relevant. Für Vögel und andere Tiere wichtige Bäume oder 

Baumgruppen sind im Inventar abgebildet. Ob inventarisiert oder nicht, alle Bäume benö-

tigen vor allem eine sorgfälti ge Pflege des Wurzelraumes. Am idealsten sind Wiesenstand-

orte: Stehen die Bäume in asphaltierten Bereichen, ist zumindest eine regelmässig 

gepflegte Baumscheibe anzulegen.  
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Abbildung 9: Der renaturierte Brandbach in der Industriezone Dietlikons (Quelle: SWO).  

 
Ufergehöl ze mit vielfältiger und standortgerechter Baum - und Strauchzusammensetzung sind 
biologisch wertvoll: Wie Hecken und Feldgehölze gliedern und beleben sie die Landschaft, bie-
ten Rückzugsbiotope und beherbergen landwirtschaftlich unabdingbare Nützlinge. Der G ehölz-
saum wirkt regulierend auf den Wasserhaushalt von Gewässern und ihrer Umgebung und bildet 
eine Schutzzone gegen zu hohe Düngung. Das Wurzelgeflecht hält die Uferböschung  zusam-
men und bildet so einen vorzüglichen Erosionsschutz. Schliesslich spenden die Laubbäume wäh-
rend der Vegetationszeit Schatten, wodurch im Bachbett das Wachstum der Algen und Kräuter 
verlangsamt und die Verschlammung gebremst wird . 

 
Pflege und Erhalt  

o Renaturierung eingedolter und stark verbauter Bäche   

o Pufferzonen entlang aller Fliessgewässer im Landwirtschaftsgebiet (mit Entschädigungen 
für die Bauern) 

o Abschnittweise Mahd der Ufervegetation Hochstaudenriedgürtel, Sumpfseggenbestän-
de usw. im Spätsommer, lückenhafte bzw. magere Teilbereiche nur alle 2 Jahre 

o Periodisches und selektives Verjüngen der Ufergehölze (Pflege wie bei Hecken mit 
Saumstreifen). 

o Zusatzpflanzungen von Dornensträuchern (Weissdorn, Schwarzdorn, Kreuzdorn, Hagro-
sen) zur Steigerung des ökologischen Werts  

Bei neuen Bachkorrekturen ist der  Bachlauf naturnah mäandrierend zu gestalten. Die natürlich 
dazu gehörenden Quell -, Auen- und Mündungsräume sind künftig ebenfalls zu revitalisieren. Im 
Rahmen eines Bachrevitalisierungsprogrammes kann vom Kanton eine Finanzierungshilfe ange-
fordert werden.  

  

Praktisch alle Bachläufe Dietlikons sind inventarisiert. Der bereits 1987 in das Inventar auf-
genommene Brandbach wurde in den letzten Jahren ausgedolt und soweit möglich renatu-
riert, wodurch der Objektwert gesteigert werden konnte.  
Eine naturnahere Gestaltung entlang des Hörnligrabens würde das Landschaftsbild und die 
Wohnlage attraktiver machen. Durch ein Wasserprojekt im Gebiet der Ufwiesen könnte eine 
attraktive Erholungszone mit freiem Bachlauf geschaffen werden.  
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3.7 Schützenswerte Landschaftsräume  und Geomorphologie  

Durch den unersättlichen Landbedarf für Siedlungen, Strassen, Werkanlagen und Parkplätze 
sind neben den Findlingen heute insbesondere glaziale Reliefformen wie Rundhöcker, Drumlins, 
Wall und Endmoränen gefährdet. Sie drohen in Überbauungen unterzugehen und ihren Wert, 
der erst in ihrer Gesamtkomposition und ihrem Zusammenspiel voll in Erscheinung tritt, zu ver-
lieren. Leider wird dies oft erst von der nachfolgenden Generation realisiert, wenn die Land-
schaft bereits irreversibel verändert worden ist.  
 
Glazial geprägte Landschaften sind für die Landwirtschaft wertvoll, da der lockere Untergrund 
(Moränenschutt und Molasse) äusserst fruchtbar ist; viele Fruchtfolgeflächen des Kantons Zürich 
liegen auf solchen Böden. Die Über bauung solcher Gebiete ist deshalb künftig dringend zu ver-
hindern. 

 
Abbildung 10: Typisch Glattal: Dietlikon weist die charakteristischen geomorphologischen Elemente auf.  
Sanfte Hügel und Moränen zeugen von einstigen Gleschertätigkeiten (Quelle: SWO).  

 

Bestimmte Landschaftsabschnitte mit ihren Hecken, Gehölzen, Wald, Feuchtgebieten und 
Obstgärten sind als Einheit vor weiteren Eingriffen umfassend zu schützen und zu erhalten. Spe-
ziell Landschaftsabschnitte mit hohem Wiedererkennungswert sollen aufgewertet  werden. 

Auch können Landschaftsabschnitte, die an ein Naturschutzgebiet, Grundwasserareal oder an 
den Uferbereich eines Sees stossen, mit Sorgfaltspflichten geschützt werden. Es gilt, Trinkwas-
seranlagen von Düngemittelrückständen zu befreien und die darau s entstehenden Biotope zu 
sichern und durch Verknüpfungskorridore in die Landschaft einzubinden.  

 

 

  

Dietlikon weist die für das G lattal typische galziale Prägung auf, der Aufschluss (Geotop) 
unterhalb des Storchenbüels gewährt Einblicke in die eisige Verg angenheit. Die Hügel und 
p^kcqbkÝI^kap`e^cqpwđdbÝtroabkÝslkÝabkÝDibqp`ebokÝ°^_dbp`eifccbk¥+ÝAfbÝHifjjÝtfoaÝ^r`eÝ
deshalb als schützenswerter Landschaftsabschnitt geschützt. 
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B. Inventar Naturschutzobjekte Dietlikon  
 
 

1 Veränderung des Bestandes seit 1987  

1987 wurde die SWO erstmals vom damaligen Gemeinderat mit der Inventarisierung schüt-
zenswerter Objekte beauftragt. 1999 hat die Firma ANL das Inventar überarbeitet. Anschlies-
send folgt eine Gegenüberstellung des ursprünglichen Inventars mit dem aktuellen Bestand. 
Aktuell zählt die Gemeinde Dietlikon 48 schutzwürdige und inventarisierte Objekte  und 3 für die 
Aufwertung  empfohlene Landschaftsräume. 

Es wird auf die Zusammenfassung von Kapitel 7 und 8 aus dem Jahr 1987 zur Gruppe °Schüt-
zenswerte Landschafqp^_p`ekfqqbÝrkaÝDbljlomelildfb¥ hingewiesen. Veränderungen sind ent-
weder rot  (nicht mehr inventarisierte Ob jekte von 1987) und grün (Neuinventarisierungen) 
hervorgehoben. Legende:  ** = Objekte mit Pflegevertrag  

 

 

Trockenstandorte  

Bestand 1987 Bestand 2012 

1.1 Runsberg / Usser Grund 1.1 Usser Grund ** 

1.2 Bassersdorferstrasse/ Runsberg 1.2 Runsberg ** 

1.3 Riedmüli 1.3 Riedmüli **  

1.4 Storchenbüel Ost  1.4 Storchenbüel Ost **  

1.5 Storchenbüel West 1.5 Storchenbüel West **  

1.6 Steinackerstrasse/ Riedenerstrasse 1.6 Friedhof Dietlikon  

1.7 Tödistrasse/ Kindergarten   

1.8 Bahndamm SBB 1.7 Bahndamm SBB ** 

1.9 Fadacher 1.8 Fadacher  

1.10 Schüracher  

 
 
 
 
 

Nassstandorte  

2.1 Ägertwald  2.1 Teichanlage Aegertwald Ost  

2.2 Ägert / Eicheweg 2.2 Tümpel Eicheweg 
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Hecken und Gehölze  

Bestand 1987 Bestand 2012 

3.1 Ägert  3.1 Waldrand Hinterägert  

3.2 Gubel 3.2 Waldrand Gubel  

3.3 Seewadel 3.3 Waldstück Seewadel 

3.4 Hinental 3.4 Hecke Hinental 

3.5 Sandacher 3.5 Hecke Sandacher 

3.6 Schwerzelboden / Raussacher 3.6 Hecke Schwerzelboden  

3.7 Raussacher 3.7 Gebüsch Schwerzelboden 

3.8 Schibenbühl / Eichenbühl  

3.9 Storchenbüel 3.8 Hecke Storchenbüel 

3.10 Bahnhofstrasse/ Dornensteig  Neu 4.7 

3.11 Reservoir/ Haldengutweg  3.9 Hecke Reservoir  

3.12 Haldengutstrasse / Halden 3.10 Hecke Looren 

3.13 Runsberg 3.11 Hecke Runsberg 

3.14 Runsberg 3.12 Hecke Dietlikerstrasse 

 
 
 
 
 

Obstgartenzonen  

4.1 Chegelächer / Breitächer / Lätten 4.1 Obstbaumgarten Chegel - und Breitächer 

4.2 Klotenerstrasse / Ziegelächer 4.2 Obstbaumgarten Pünten  

4.3 Hofwiesenstrasse/ Lädenacher 4.3 Obstbaumgarten in L ederäcker 

4.4 Riedenerstrasse/ Sandacher 4.4 Obstbaumgarten Sandacher  

 4.5 Arboretum  Klimm  **  

 4.6 Obstbaumgarten Dornensteig **  
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Einzelbäume und Baumgruppen  

Bestand 1987 Bestand 2012 

5.1 Im Lampitzäckern 5.1 Eiche im Lampitzäckern 

5.2 Schwerzelbodenstrasse 5.2 Fichte in der Stockwisen 

5.3 Schwerzelbodenstrasse/ Stockwisen 5.3 Weide in der Stockwisen 

5.4 Schwerzelbodenstrsase/ Stockwisen 5.4 Stieleiche Alte Winterthurerstrasse  

5.5 Alte Winterthurerstrasse / Loorenstrasse 5.5 3 Bäume in der Looren 

5.6 Loorenstrasse/ Looren 5.6 Bäume beim Restaurant Rütli 

5.7 Riedenerstrasse/ Restaurant Rütli 5.7 Einzelbäume Kindergarten Looren  

5.8 Kindergarten  / Riedenerstrasse / Looren- 
      strasse 

 

5.9 Klotenerstrasse / Tannächer  

5.10 Bassersdorferstrasse/ Grund 5.8 Linde am Grundbach 

5.11 Rietmüli 5.9 Linde in der Riedmüli 

 
 
 

Fliessgewässer 

6.1 Östlich entlang der Gemeindegrenze  6.1 Altbach **  

6.2 Aegertwald / Industriezone 6.2 Brandbach ** 

6.3 Grund 6.3 Grundbach **  

6.4 Hinentalstrasse/ Hinental 6.4 Wiesenbach Hinental **  

6.5 Sandacher 6.5 Wiesenbach Sandacher ** 

6.6 Lampitzäckern / Furt 6.6 Furtbach **  

 
 
 

Schützenswerte Landschaftsabschnitte und Geomorphologie  

7.1 Rütenen 7.1 Allmend und Kiesgrube **  

8.1 Halden / Usser Grund/ Runsberg 7.2 Kulturlandschaft Usser Grund © Runsberg 

8.2 Storchenbüel 7.3 Kulturlandschaft Dietlikon Nord  

 7.4 Kulturlandschaft Dietlikon West  

 7.5 Molasseaufschluss Storchenbüel 

 

** = Objekte mit vorgeschlagenem Pflegevertrag  
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3 Objektblätte r 

 
Inhaltsverzeichnis der Objekte des Dietliker Inventars  

 
Obj. Name S.  Ob j. Name S. 

1.1 Usser Grund **  28  4.5 Arboretum  Klimm **  80 

1.2 Runsberg **  30  4.6 Hecke Dornensteig  **  82 

1.3 Riedmüli **  32  5.1 Eiche im Lampitzäckern 84 

1.4 Storchenbüel Ost  **  34  5.2 Fichte in der Stockwisen 86 

1.5 Storchenbüel West **  36  5.3 Weide in der Stockwisen 88 

1.6 Friedhof Dietlikon  38  5.4 Stieleiche Alte Winterthurerstr . 90 

1.7 Bahndamm SBB **  40  5.5 3 Bäume in der Looren 92 

1.8 Fadacher 42  5.6 Bäume beim Restaurant Rütli 94 

2.1 Teichanlage Aegertwald Ost  44  5.7 Einzelbäume Kindergarten Loo-

ren 

96 

2.2 Tümpel Eicheweg 46  5.8 Linde am Grundbach 98 

3.1 Waldrand Hinterägert  48  5.9 Linde in der Riedmüli 100 

3.2 Waldrand Gubel  50  6.1 Altbach  **  102 

3.3 Waldstück Seewadel 52  6.2 Brandbach **  104 

3.4 Hecke Hinental 54  6.3 Grundbach **  106 

3.5 Hecke Sandacher 56  6.4 Wiesenbach Hinental **  108 

3.6 Hecke Schwerzelboden 58  6.5 Wiesenbach Sandacher **  110 

3.7 Gebüsch Schwerzelboden 60  6.6 Furtbach **  112 

3.8 Hecke Storchenbüel 62  7.1 Allmend und Kiesgrube  **  114 

3.9 Hecke Reservoir 64  7.2 Kulturlandschaft Usser Grund - 

Runsberg 

116 

3.10 Hecke Looren 66  7.3 Kulturlandschaft Dietlikon Nord  118 

3.11 Hecke Runsberg 68  7.4 Kulturlandschaft Dietlikon West 120 

3.12 Hecke Dietlikerstrasse  70  7.5 Molasseaufschluss Storchenbüel 122 

4.1 Obstbaum garten Chegelächer 

und Breitächer 

72     

4.2 Obstbaum garten Pünten 74     

4.3 Obstbaum garten im Lederäcker 76     

4.4 Obstbaum garten im Sandacher 78     
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Lebensraum- und Grünflächenobjekte  Objekt Nr.  1.1 

Usser Grund Fläche Gesamt:  183 a 

Pflegevertrags -Nr.  300 

Zone:   Landwirtschaftszone / Freihaltezone  Erstellungsdatum:  26.10.2012 

Grösse in a Naturobjekt:  Parzelle: Eigentümer/in:  Bewirtschafter/in:  
35 Fromentalwiese  (a) 4582 Christa Matt -Dietliker  H.U. Heiniger 

Grundhof  
8305 Dietlikon  
044 833 77 55 
 

49 Fromentalwiese  (b) 5395 Gemeinde Dietlikon  
99 Extensivweide  (c) 4903 H.U. Heiniger 

      

Beschreibung / Heutiger Zustand  

Markanter, südexponierter Trockenstandort mit eingestreuten Hochstamm -Obstbäumen, Dornenhecken und  einem an-
grenzenden, revitalisierten Wiesenbach. Dieser äusserst wertvolle Landschaftsausschnitt grenzt auf der Nordseite an das 
Kiesgrubenareal Rütenen, welches naturschützerisch von kantonaler Bedeutung ist. Letzter unverbauter Trockensüdhang 
der Gemeind e. 
Der Trockenhang wird intensiv beweidet. Dennoch haben einzelne typische Trockenwiesenblumen überlebt. Durch ex-
tensivere Nutzung könnte das Gebiet wieder zu einem äusserst vielfältigen Trockenstandort zurückgeführt werden.  
 
Schutzziel  Uneingeschränkter Erhalt der gesamten 

Trockenwiesenfläche inkl. Vernetzungsbio-
tope  

 Objektwert  sehr wertvoll  

  Situationswert  äusserst wertvoll 

Fotografie  Ost Ĕ Nordwest und Süd Ĕ Nord   Vernetzbar  mit Hecken und Wiesenbach 

 

 
 

 

Flora Fauna 
Wiesenmargeriten, Wiesensalbei (Randzonen) Mittler 
Wegerich, Eisenkraut, Schafgarbe, ect. 
 
Markante Einzelbäume sind wichtige Trittinseln, 
Neupflanzungen von Kirsch- und Birnbäumen 

Vögel:  Goldammer, Stieglitz, Rotrückenwürger (2008)  

Reptilien:  Zauneidechse, Blindschleichen entlang der 
Randzonen Steinriegel integrieren  

Schmetterlinge:  Zitronenfalter, Schachbrett, Brauner 
Waldvogel, Himmelblauer Bläuling  

 
Pflege - und Entwicklungsbeschrieb  
- Regeneration bestehender Hecken mit seltenen Kleinsträucher -Arten  
- Zusätzliche Heckengruppen könnten diese Landschaft biologisch und ökologisch wertvoll ergänzen  
- Extensivere Bewirtschaftung mit entsprechender Entschädigung sicherstellen  
- Obere Hälfte der Trockenwiesenfläche zweimal mähen (ab 10.07. und Herbstmahd). U ntere Hälfte der Tro-
ckenwiesenfläche extensiv beweiden; einjähriges Berufskraut regelmässig ausjäten und Blumenköpfe ver-
brennen (invasive Ausbreitungsgefahr!) 
 
Pflegemassnahmen und -termine  

 

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

                        

                        
                        

                        

                        

a: 1-2 Schnitt pro Jahr Ê bei 1.Mahd nur fette Zonen mähen  

b: 2-3 Schnitt pro Jahr Ê bei 1.Mahd nur fette Zonen mähen  

c: Koppelweide, letzter Weidegang über alle 3 Parzellen  
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Situationsplan:   Usser Grund Objekt Nr.  1.1 

Gegenwärtig vorhandene Leit - und Zielarten:  

  
Markante Einzelbäume Stieglitz 
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Lebensraum- und Grünflächenobjekte  Objekt Nr.  1.2 

Runsberg Fläche Gesamt:  12 a 

Pflegevertrags -Nr.  301 

Zone:   Landwirtschaftszone Erstellungsdatum:  26.10.2012 

Grösse in a Naturobjekt:  Parzelle: Eigentümer/in:  Bewirtschafter/in:  
12 Fromentalwiese 5286 Fritz Kohler Erben H.U. Heiniger 

Grundhof  
8305 Dietlikon  
044 833 77 55 
 

    
    

      

Beschreibung /  Heutiger Zustand  

Wertvolle Trockenwiese mit einer bemerkenswerten Artenvielfalt an Pflanzen.  
Eines der letzten Orchideenpotentiale der Gemeinde mit zielführender, rücksichtsvoller Wiesenpflege erhalten.  
 
Lebensraumverbund, Struktur- und Artenvielfalt für  alle künftigen raumgestalterischen Aktivitäten soll Leitbild und Pla-
nungsgrundlage sein. 
 
Schutzziel  Uneingeschränkter Erhalt durch Extensiv-

pflege  
 Objektwert  sehr wertvoll  

  Situationswert  sehr wertvoll  

Fotografie  Aufnahmeposition von Ost in Richtung  Nord   Vernetzbar  mit Angrenzbiotopen im 
Nordwesten  

 

 
 

Flora Fauna 
Prachtsnelke, Zittergras, Aufrechte Trespe, Mittler We-
gerich, Wiesenflockenblumen, Wiesenglockenblumen, 
Skabiosen, Sonnenröschen, div. Seggen, Wiesensalbei, 
Wiesen-Pippau, Kleiner Wiesenknopf, Schafgarben, ect.  

Insekten : Waldameisen, div. Ameisenarten 
 
Schmetterlinge:  Blutwidderchen , Schachbrett, Dickkopf -
Heufalter, ect.  
 

 
Pflege - und Entwicklungsbeschrieb  
Bisherige extensive Bewirtschaftungsweise beibehalten. Zeitlich und räumlich gestaffelte Mahd fördert die 
Arten - und Pflanzenstrukturvielfalt zusätzlich mittels verschiedenen Entwicklungsstadien (Sukzession). 
Den Waldameisen soll rücksichtsvolle Sorge gelten. Mit grossem Drahtgitter vor Zerstörung schützen.  
 
Pflegemassnahmen und -termine  

 

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

                        

                                                

                        

                        

1-2 Schnitt pro Jahr Ê bei 1. Mahd nur fette Zonen mähen  

 

 

 

 

  


